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If you are not a German citizen you can ask 
your employer to get this information sheet 
and the written conditions of employment 
issued in your native language. 
 

Merkblatt 
für Leiharbeitnehmerinnen und 

Leiharbeitnehmer 

Sie sind Leiharbeitnehmerin oder Leiharbeit-
nehmer, wenn Sie von Ihrem Arbeitgeber (Ver-
leiher) einem Dritten (Entleiher) zur Arbeitsleis-
tung überlassen werden. 

Wenn Sie nicht die deutsche Staatsangehörig-
keit besitzen, können Sie vom Verleiher verlan-
gen, dass er Ihnen dieses Merkblatt und den 
Nachweis über die wesentlichen Arbeitsbedin-
gungen (siehe A. 2) in Ihrer Muttersprache aus-
händigt. 

A. Arbeitsverhältnis 
1. Ihr Verleiher muss eine Erlaubnis der Bun-

desagentur für Arbeit zur Arbeitnehmer-
überlassung haben. Ihr Arbeitsvertrag ist 
unwirksam, wenn Ihr Arbeitgeber keine Er-
laubnis besitzt und auch die Ausnahmen 
von der Erlaubnispflicht nicht zutreffen. In 
diesem Fall kommt es zu einem Arbeitsver-
hältnis zwischen Ihnen und dem Entleiher, 
und zwar ab dem Zeitpunkt, der zwischen 
Verleiher und Entleiher vereinbart wurde. 
Wenn die Erlaubnis im Laufe des Arbeits-
verhältnisses wegfällt, muss der Verleiher 
Sie darüber sofort informieren. Der Verlei-
her muss Sie auf das voraussichtliche Ende 
der Abwicklungsfrist hinweisen. Die Frist zur 
Abwicklung des Vertrags beträgt höchstens 
12 Monate. Unter Abwicklungsfrist versteht 
man die Frist, die dem Verleiher maximal 
bleibt, um mit dem Entleiher bereits ge-
schlossene Verträge zu realisieren. 

2. Der Nachweis der wesentlichen Vertrags-
bedingungen des Leiharbeitsverhältnisses 
richtet sich nach § 11 Absatz 1 Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz (AÜG) und den 
Bestimmungen des Nachweisgesetzes. 
Der Verleiher ist verpflichtet, die wesentli-
chen Inhalte des Leiharbeitsverhältnisses 
schriftlich festzuhalten. Der schriftliche 
Nachweis muss mindestens folgende An-
gaben enthalten: 

• Ihren Namen und Ihre Anschrift sowie 
den Namen und die Anschrift des Ver-
leihers, 

• das Datum, an dem das Arbeitsver-
hältnis beginnt, 

• bei befristeten Arbeitsverhältnissen die 
voraussichtliche Dauer des Arbeitsver-
hältnisses, 

• den Arbeitsort oder, falls Sie nicht nur 
an einem bestimmten Arbeitsort tätig 
sein sollen, einen Hinweis darauf, dass 
Sie an verschiedenen Orten beschäftigt 
werden können, 

• eine kurze Beschreibung Ihrer Tätig-
keit, 

• die Zusammensetzung, Höhe und Fäl-
ligkeit des Arbeitsentgelts einschließ-
lich der Zuschläge, der Zulagen, Prä-
mien und Sonderzahlungen sowie an-
derer Bestandteile des Arbeitsentgelts, 

• die vereinbarte wöchentliche bzw. mo-
natliche Arbeitszeit, 

• die Zahl der Urlaubstage, 

• die beiderseitigen Kündigungsfristen 
des Arbeitsverhältnisses, 

• einen allgemeinen Hinweis auf die Ta-
rifverträge, Betriebs- oder Dienstver-
einbarungen, die für das Arbeitsver-
hältnis gelten, 

• die Erlaubnisbehörde sowie Ort und 
Datum der Erteilung der Erlaubnis nach 
§ 1 AÜG, 

• Art und Höhe der Leistungen für Zei-
ten, in denen Sie nicht verliehen sind. 

Spätestens einen Monat nach Beginn des 
Arbeitsverhältnisses sind die wesentlichen 
Vertragsbedingungen von Ihrem Verleiher 
schriftlich festzuhalten, zu unterschreiben 
und Ihnen zu übergeben. 

Achten Sie darauf, dass Sie den schriftli-
chen Nachweis immer vor Beginn der Be-
schäftigung erhalten, damit Sie rechtlich 
abgesichert sind; besonders wichtig ist dies 
bei befristeten Verträgen/Arbeitsverhältnis-
sen. 

3. Grundsätzlich haben Sie Anspruch auf Er-
satz von Aufwendungen  (z. B. Fahrt- und 
Übernachtungskosten) bei auswärtigem 
Einsatz. Zum Beispiel sind Ihnen die Fahrt-



kosten zu erstatten für die Fahrten zwi-
schen dem Betriebssitz des Verleihers und 
dem Betriebssitz des Entleihers.1  

Tarifvertraglich oder einzelvertraglich kön-
nen jedoch abweichende Regelungen ge-
troffen werden. Ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfang diese Ausgaben auch 
vom Finanzamt erstattet werden können, ist 
von den steuerlichen Regelungen abhängig, 
die im jeweiligen Einzelfall zu beachten 
sind. 

4. Die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer-
vertretungen (Betriebsräte, Personalräte) 
nach dem Betriebsverfassungsgesetz bzw. 
Bundespersonalvertretungsgesetz sind 
auch von den Verleihern und deren Be-
schäftigten zu beachten. 

5. Der Verleiher darf Ihnen nicht verbieten, 
nach Beendigung Ihres Leiharbeitsverhält-
nisses ein Arbeitsverhältnis mit dem Entlei-
her einzugehen. Steht ein solches Verbot in 
Ihrer Vereinbarung mit dem Verleiher oder 
in der Vereinbarung zwischen dem Verlei-
her und dem Entleiher dann ist ein solches 
Verbot  unwirksam. 

6. Der Verleiher hat Ihnen das vereinbarte Ar-
beitsentgelt auch dann zu zahlen, wenn er 
Sie nicht bei einem Entleiher beschäftigen 
kann.  

Ihr Recht auf Zahlung des Arbeitsentgelts 
konnte bis 31.12.2011 aufgehoben werden, 
wenn Sie Kurzarbeit vereinbart hatten und 
Ihnen Kurzarbeitergeld nach dem Sozialge-
setzbuch (SGB) III gezahlt wurde.  

7. Sie sind nicht verpflichtet, bei einem Entlei-
her tätig zu werden, soweit dieser durch ei-
nen Arbeitskampf unmittelbar betroffen ist. 
Bei einem solchen Arbeitskampf muss der 
Verleiher Sie darauf hinweisen, dass Sie 
das Recht haben, die Leistung zu verwei-
gern und nicht für diesen Entleiher zu arbei-
ten. 

B. Grundsatz der Gleichstellung mit Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern im 
Betrieb des Entleihers; Ausnahmen 
1. Für die Zeit, in der Sie beim Entleiher arbei-

ten, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf 
die wesentlichen Arbeitsbedingungen (wie 
Arbeitszeit, Urlaub usw.) und das Arbeits-
entgelt wie eine vergleichbare Arbeitneh-
merin bzw. ein vergleichbarer Arbeitnehmer 

                                                
 
1 Vgl. § 670 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

im Betrieb des Entleihers2. Auskunft über 
die wesentlichen Arbeitsbedingungen und 
das Arbeitsentgelt können Sie von Ihrem 
Entleiher verlangen. Davon abweichende 
Vereinbarungen sind unwirksam. 

2. Von diesem Gleichstellungsgrundsatz darf 
nur in folgendem Fall abgewichen werden: 

Für Ihr Leiharbeitsverhältnis gilt ein Tarifver-
trag, der die wesentlichen Arbeitsbedingun-
gen regelt. Ein solcher Tarifvertrag ist zum 
einen anzuwenden, wenn zwischen einer 
Gewerkschaft und einem Arbeitgeberver-
band ein Tarifvertrag geschlossen wurde 
und Sie Mitglied der Gewerkschaft sind und 
Ihr Arbeitgeber Mitglied des beteiligten Ar-
beitgeberverbandes ist. Zum anderen kann 
im Arbeitsvertrag zwischen Ihnen und Ihrem 
Verleiher die Anwendung eines bestimmten 
Tarifvertrages vereinbart werden. 

Anders verhält es sich, wenn Sie einem 
Entleiher überlassen werden, bei dem Sie 
schon einmal gearbeitet haben, und zwar in 
den letzten sechs Monaten, bevor Sie der 
Verleiher dem Entleiher überlassen hat. 
Dies trifft auch auf den Verleiher zu, der mit 
diesem Entleiher einen Konzern bildet. In 
diesen Fällen hat Ihr Verleiher den Gleich-
stellungsgrundsatz sicherzustellen. 

C. Lohnuntergrenze 
Der Verleiher ist verpflichtet, Ihnen mindestens 
das nachfolgend aufgeführte Bruttoentgelt pro 
Arbeitsstunde (Mindeststundenentgelt) zu zah-
len: 

1. vom 01.01.2012 bis 31.10.2012 

a) in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen   
 7,01 Euro 

b) in den übrigen Bundesländern   
 7,89 Euro 

2. vom 01.11.2012 bis zum 31.10.2013 

a) in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,  
Sachsen-Anhalt und Thüringen  
 7,50 Euro 

b) in den übrigen Bundesländern  
 8,19 Euro 

 

Es ist Ihnen das Mindeststundenentgelt Ihres 
Arbeitsortes zu zahlen. Wenn Sie auswärtig tä-

                                                
 
2 Vgl. § 3 Absatz 1 Nummer 3 und § 9 Nummer 2 
AÜG 



tig sind und das Mindeststundenentgelt an Ih-
rem Einstellungsort höher als am Arbeitsort ist, 
haben Sie Anspruch auf dieses höhere Min-
deststundenentgelt.  

Sie haben Anspruch darauf, dass Ihnen das 
Mindeststundenentgelt spätestens am 15. 
Bankarbeitstag (Referenzort ist Frankfurt am 
Main) gezahlt wird, der auf den Monat folgt, für 
den das Mindeststundenentgelt zu zahlen ist.  

Diese Regelung gilt nicht, für die über die re-
gelmäßige monatliche Arbeitszeit hinaus ent-
standenen Arbeitsstunden, wenn eine tarifver-
tragliche Regelung zur Arbeitszeitflexibilisierung 
mit einem Arbeitszeitkonto besteht. Dieses Ar-
beitszeitkonto darf höchstens 200, bei saisona-
len Schwankungen im Einzelfall bis zu 230, 
Plusstunden umfassen. Sofern Sie mehr als 
150 Plusstunden auf Ihrem Arbeitszeitkonto ha-
ben, muss Ihr Verleiher die über 150 Stunden 
hinausgehenden Plusstunden einschließlich der 
darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträ-
ge gegen Insolvenz sichern und diese Insol-
venzsicherung Ihnen gegenüber nachweisen. 
Ohne diesen Nachweis, darf Ihr Arbeitszeitkon-
to höchstens 150 Plusstunden umfassen. 

D. Sozialversicherung 
Der Verleiher als Ihr Arbeitgeber ist, wie jeder 
andere Arbeitgeber auch, verpflichtet, die Sozi-
alversicherungsbeiträge zu zahlen. Kommt er 
dieser Verpflichtung nicht nach, so haftet dafür 
im Einsatzfall der Entleiher3. 

E. Arbeitsschutz und Unfallverhütung 
Für Ihre Tätigkeit bei dem Entleiher gelten die 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Arbeits-
schutzrechts, die auch der Betrieb des Entlei-
hers einzuhalten hat. Für die Einhaltung dieser 
Vorschriften sind Verleiher und Entleiher ver-
antwortlich. Der Entleiher hat auch die notwen-
digen Unfallverhütungsmaßnahmen zu treffen, 
die gesetzlich vorgeschrieben sind. Sie sind 
verpflichtet, die entsprechenden Vorschriften zu 
befolgen. 

Der Entleiher hat Sie ferner, insbesondere vor 
Beginn der Beschäftigung und bei Veränderun-
gen in seinem Arbeitsbereich, über Folgendes 
zu informieren: 

1. Gefahren für Sicherheit und Gesundheit, 
denen Sie bei der Arbeit ausgesetzt sein 
können, sowie über die Maßnahmen und 
Einrichtungen zur Abwendung  
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2. die Notwendigkeit besonderer Qualifikatio-
nen oder beruflicher Fähigkeiten oder einer 
besonderen ärztlichen Überwachung sowie  

3. erhöhte besondere Gefahren des Arbeits-
platzes. 

F. Ihre Pflicht sich rechtzeitig arbeitsu-
chend zu melden4 
Wenn Ihr Arbeitsverhältnis beim Verleiher en-
det, sind Sie verpflichtet, sich spätestens drei 
Monate vorher persönlich bei Ihrer Arbeitsagen-
tur arbeitsuchend zu melden. Erfahren Sie von 
der Beendigung weniger als drei Monate vorher, 
müssen Sie sich spätestens drei Tage, nach-
dem Sie von der Beendigung erfahren haben, 
arbeitsuchend melden. 

Es reicht aus, wenn Sie Ihrer Arbeitsagentur in-
nerhalb der genannten Fristen z. B. online 
(http://www.arbeitsagentur.de) oder aber telefo-
nisch die Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses 
mitteilen und einen Termin zur persönlichen 
Arbeitsuchendmeldung vereinbaren. 

Sie haben Ihre Pflicht, sich arbeitsuchend zu 
melden, erst dann vollständig erfüllt, wenn Sie 
den vereinbarten Termin mit der Agentur für Ar-
beit wahrnehmen. 

Bitte beachten Sie, dass eine Sperrzeit von ei-
ner Woche eintreten kann, wenn Sie sich nicht 
rechtzeitig melden. Eintritt einer Sperrzeit be-
deutet, dass trotz Anspruch auf Arbeitslosen-
geld I, dieser Anspruch ruht und Sie für diese 
Woche, in der der Anspruch ruht, kein Arbeits-
losengeld I erhalten. 

G. Informationspflicht des Entleihers 
über freie Arbeitsplätze 
Der Entleiher hat Sie über freie Arbeitsplätze, 
die in seinem Unternehmen besetzt werden sol-
len, zu informieren. Dies kann durch einen Aus-
hang an einer für Sie zugängigen Stelle im Be-
trieb oder Unternehmen des Entleihers gesche-
hen. 

H. Zugang zu Gemeinschaftseinrichtun-
gen oder Gemeinschaftsdiensten 
Zu den Gemeinschaftseinrichtungen oder -
diensten eines Unternehmens - beispielsweise 
Kinderbetreuungseinrichtungen, Gemein-
schaftsverpflegung und Beförderungsmittel - hat 
der Entleiher Ihnen Zugang zu gewähren, und 
zwar unter den gleichen Bedingungen wie ver-
gleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern in seinem Betrieb. Es kann jedoch sachli-
che Gründe geben, die eine unterschiedliche 
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http://www.arbeitsagentur.de/


Behandlung rechtfertigen. Ein solcher Grund 
kann vorliegen, wenn Sie nur kurz beim Entlei-
her beschäftigt sind und es für den Entleiher ei-
nen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsauf-
wand bedeuten würde, Ihnen Zugang zu den 
Gemeinschaftseinrichtungen und -diensten zu 
verschaffen. 

I. Wer hilft bei Streitigkeiten oder Fra-
gen? 
Für die Entscheidung von Streitigkeiten aus 
dem Leiharbeitsverhältnis zwischen Ihnen und 
dem Verleiher sind die Arbeitsgerichte zustän-
dig. Nähere Auskünfte dazu erhalten Sie von 
den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden, 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie 
den für die Überwachung der Verleiher zustän-
digen Regionaldirektionen der Bundesagentur 
für Arbeit. 

Bei Zweifeln, ob der Verleiher die erforderliche 
Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit besitzt, 
können Sie sich an die zuständige Regionaldi-
rektion wenden. 

Die Informationen über die Arbeitnehmerüber-
lassung erhalten Sie unter folgender Internetad-
resse: www.arbeitsagentur.de > Unternehmen > 
Rechtsgrundlagen > Arbeitnehmerüberlassung. 
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